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Regiebetriebe: Keine Kapitalertragsteuer durch Aufl ösung von 
Rücklagen, die aus Gewinnen des Jahres 2001 stammen  
 
Bei einem Betrieb gewerblicher Art in der Form des Regiebe-
triebs führen in 2001 erzielte Gewinne nicht zu ste uerpflich-
tigen Einkünften aus Kapitalvermögen i.S. des § 20 Abs. 1 
Nr. 10 Buchst. b Satz 1 EStG, die der Kapitalertrag steuer un-
terliegen (Bestätigung des BFH-Urteils vom 11. Juli  2007 
I R 105/05, BFHE 218, 327, BStBl II 2007, 841). Wer den solche 
Gewinne in Rücklagen eingestellt, führt deren späte re Auflö-
sung zu außerbetrieblichen Zwecken ebenfalls nicht zu steuer-
pflichtigen Einkünften aus Kapitalvermögen. 
 
 
 
AO § 119 Abs. 1, § 164 Abs. 2, § 167 Abs. 1 Satz 1,  § 170 
Abs. 2 Satz 1 Nr. 1, § 171 Abs. 4 
EStG § 20 Abs. 1 Nr. 10 Buchst. b, § 43 Abs. 1 Satz  1 Nr. 7c, 
§ 43a Abs. 1 Nr. 6, § 44 Abs. 1 und 6, § 52 Abs. 37 a Satz 2 
KStG § 4, § 27 Abs. 1 und Abs. 7 
UmwStG a.F. § 20 
 
Urteil vom 30. Januar 2018     VIII R 75/13 
 
Vorinstanz: FG Münster vom 14. November 2012  10 K 3378/09 Kap 
(EFG 2013, 619) 
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T e n o r  

 

Die Revision des Beklagten gegen das Urteil des Fin anzgerichts 

Münster vom 14. November 2012  10 K 3378/09 Kap wir d als unbe-

gründet zurückgewiesen. 

Insoweit hat der Beklagte die Kosten des Revisionsv erfahrens 

zu tragen. 

Die Revision der Klägerin gegen das Urteil des Fina nzgerichts 

Münster vom 14. November 2012  10 K 3378/09 Kap wir d als 

unbegründet zurückgewiesen. 

Insoweit hat die Klägerin die Kosten des Revisionsv erfahrens 

zu tragen. 

 

G r ü n d e  

 

I. 
Die Klägerin, Revisionsklägerin und Revisionsbeklag te (Kläge-

rin) unterhielt bis zum Streitjahr 2002 den Regiebe trieb "X" 

(im Folgenden: BgA), einen Betrieb gewerblicher Art  i.S. des 

§ 4 des Körperschaftsteuergesetzes (KStG), für den der 

Beklagte, Revisionskläger und Revisionsbeklagte (da s Finanzamt 

--FA--) gegenüber der Klägerin im Zusammenhang mit der 

Einbringung des BgA in eine Kapitalgesellschaft für  den 

Anmeldungszeitraum 2002 Kapitalertragsteuer zuzügli ch 

Solidaritätszuschlag festsetzte. 

 

Der BgA verpachtete im Rahmen einer Betriebsaufspal tung Anla-

gen für den Betrieb der X an die ... GmbH (im Folge nden: 

D-GmbH), eine Tochtergesellschaft der ... GmbH (im Folgenden: 

E-GmbH), an der die Klägerin zu 100 % beteiligt war  und deren 

Anteile zum Betriebsvermögen des BgA gehörten. 

 

Am 29. November 2001 fasste der Rat der Klägerin de n Beschluss 
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zur Umwandlung des BgA in eine Kapitalgesellschaft.  Mit nota-

rieller Urkunde vom 7. Januar 2002 brachte die Kläg erin den 

BgA gemäß § 20 des Umwandlungssteuergesetzes in der  Fassung 

vor Änderung durch das Gesetz über steuerliche Begl eitmaßnah-

men zur Einführung der Europäischen Gesellschaft un d zur Ände-

rung weiterer steuerrechtlicher Vorschriften vom 7.  Dezember 

2006 (BGBl I 2006, 2782; im Folgenden: UmwStG a.F.)  mit Wir-

kung zum 6. Januar 2002, 24:00 Uhr, im Wege der Ein zelrechts-

nachfolge zu Buchwerten in die ... mbH (im Folgende n: F-GmbH) 

ein. Einzige Gesellschafterin der F-GmbH war die Kl ägerin. 

 

Der BgA legte zur Ermittlung des steuerlichen Gewin ns für die 

Jahre 2001 und 2002 Bilanzen sowie Gewinn- und Verl ustrechnun-

gen vor, deren Positionen aus der kameralistischen Buchführung 

abgeleitet waren. Danach erzielte der BgA zum 31. D ezember 

2001 einen Jahresüberschuss in Höhe von 174.401.434 ,61 DM, der 

in Höhe von 174.401.000 DM (89.169.815,37 €) als Ka pitalrück-

lage ausgewiesen wurde. Für das Rumpfgeschäftsjahr 2002 (1. 

bis 6. Januar 2002) ergab sich unter Berücksichtigu ng einer 

nur handelsrechtlich zulässigen Instandhaltungsrück stellung 

gemäß § 249 Abs. 2 des Handelsgesetzbuchs (HGB) in Höhe von 

1.300.000 € ein Jahresüberschuss in Höhe von 12.289 .028,91 €. 

Die ausgewiesene Kapitalrücklage blieb unverändert.  

 

Für das Jahr 2002 meldete die Klägerin am 30. Oktob er 2002 un-

ter Verweis auf die Zuführung des Jahresüberschusse s 2001 zu 

den Rücklagen Kapitalerträge in Höhe von 0 € an. Fü r das Jahr 

2003 meldete die Klägerin in 2003 den Jahresübersch uss 2002 

zur Kapitalertragsteuer an. Daraus folgte eine Kapi talertrag-

steuer in Höhe von 1.228.902,80 € zuzüglich Solidar itätszu-

schlag. 

 

Nach den Ergebnissen der Betriebsprüfung, die auf G rundlage 
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der Prüfungsanordnung vom 25. Januar 2005 in den Ja hren 

2005/2006 durchgeführt worden war, ergab sich eine --im Revi-

sionsverfahren nicht mehr angegriffene-- Minderung des Jahres-

überschusses 2001 auf 160.762.052 DM (82.196.332 €)  und eine 

Erhöhung des Jahresüberschusses 2002 auf 13.857.053  €. Die Ge-

winne seien im Jahr 2002 gemäß § 20 Abs. 1 Nr. 10 B uchst. b 

i.V.m. § 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 7c und § 43a Abs. 1 N r. 6 des 

Einkommensteuergesetzes in der für das Jahr 2002 ge ltenden 

Fassung (EStG) einer 10 %-igen Kapitalertragsteuer zu unter-

werfen, da mit der Einbringung des BgA in die F-Gmb H dessen 

gesamtes Vermögen in Höhe von 235.185.140,98 € in d en hoheit-

lichen Bereich übergegangen sei und dies abzüglich des steuer-

lichen Einlagekontos in Höhe von 139.564.666 € Eink ünfte aus 

Kapitalvermögen in Höhe von 96.053.385 € ergebe. Di eser Betrag 

entspreche der Summe der Jahresüberschüsse 2001 und  2002. Hin-

sichtlich des Jahresüberschusses 2001 habe die Einb ringung ge-

mäß § 20 Abs. 1 Nr. 10 Buchst. b Satz 2 EStG zu ein er Auflö-

sung der aus diesem Jahresüberschuss gebildeten Neu rücklage 

geführt. Der Jahresüberschuss 2002 habe entweder al s laufender 

Gewinn des Jahres 2002 oder ebenfalls als mit der E inbringung 

aufgelöste Neurücklage die Voraussetzungen des § 20  Abs. 1 

Nr. 10 Buchst. b EStG erfüllt. 

 

Das FA erließ daraufhin für den Anmeldungszeitraum 2002 unter 

Hinweis auf § 164 Abs. 2 der Abgabenordnung (AO) ei nen Be-

scheid über die Festsetzung von Kapitalertragsteuer  und Soli-

daritätszuschlag zur Kapitalertragsteuer vom 10. De zember 

2008, mit dem es Kapitalertragsteuer in Höhe von 

9.605.338,50 € zuzüglich Solidaritätszuschlag fests etzte. In 

den Erläuterungen verwies das FA auf den Betriebspr üfungsbe-

richt vom 25. Januar 2007. Die Klägerin schulde die  Kapitaler-

tragsteuer und den Solidaritätszuschlag gleichermaß en als 

Schuldnerin und Gläubigerin der Kapitalerträge. Zei tgleich hob 
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das FA die Festsetzung für den Anmeldungszeitraum 2 003 auf. 

Der gegen den Bescheid für 2002 gerichtete Einspruc h hatte 

keinen Erfolg. 

 

Das Finanzgericht (FG) urteilte, die Einbringung de s BgA habe 

nicht zu Einkünften aus Kapitalvermögen gemäß § 20 Abs. 1 

Nr. 10 Buchst. b Satz 2 EStG geführt. Die durch das  Jahres-

steuergesetz 2007 (JStG 2007) vom 13. Dezember 2006  (BGBl I 

2006, 2878) ergänzte Fassung, die für den Fall der Einbringung 

gemäß § 20 UmwStG a.F. eine fiktive Auflösung der R ücklagen 

vorsehe, sei im Streitfall noch nicht anwendbar. Es  gelte 

vielmehr § 20 Abs. 1 Nr. 10 Buchst. b EStG i.d.F. d es Gesetzes 

zur Senkung der Steuersätze und zur Reform der Unte rnehmens-

besteuerung (Steuersenkungsgesetz --StSenkG--) vom 23. Oktober 

2000 (BGBl I 2000, 1433). Die danach erforderliche Auflösung 

der Rücklage zu Zwecken außerhalb des BgA liege bei  einer Ein-

bringung gemäß § 20 UmwStG a.F. nicht vor, da das V ermögen 

--wie auch bei der Einbringung eines Betriebs in ei ne Kapital-

gesellschaft durch eine natürliche Person-- unmitte lbar auf 

die aufnehmende Kapitalgesellschaft übertragen werd e, d.h. es 

komme nicht zu einer vorherigen Totalausschüttung i n das Ho-

heitsvermögen. Allerdings sei Kapitalertragsteuer a uf den lau-

fenden Jahresgewinn 2002 (13.857.053 €) festzusetze n. Die Klä-

gerin sei in der mündlichen Verhandlung selbst davo n ausgegan-

gen, dass dieser Gewinn nicht in eine Rücklage eing estellt 

worden sei. Die Gründe des FG sind in Entscheidunge n der Fi-

nanzgerichte (EFG) 2013, 619 veröffentlicht. 

 

Mit ihrer Revision macht die Klägerin geltend, es f ehle die 

Rechtsgrundlage für ihre Inanspruchnahme mit Kapita lertrag-

steuer. Gemäß § 44 Abs. 6 Satz 1 EStG sei zwischen dem Betrieb 

gewerblicher Art als Schuldner und dessen Trägerkör perschaft 

als Gläubigerin der Kapitalerträge zu unterscheiden . Sofern es 
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--wie im Streitfall-- um die Beendigung eines Betri ebs gewerb-

licher Art gehe, gebe es aber keinen Schuldner der Kapitaler-

träge mehr. Erst mit dem JStG 2007, mit dem § 44 Ab s. 6 Satz 4 

EStG um einen Verweis auf § 44 Abs. 5 Satz 2 EStG e rgänzt wor-

den sei, könne die Trägerkörperschaft auch als Gläu bigerin der 

Kapitalerträge in Anspruch genommen werden. Die in § 52 

Abs. 53 Satz 5 EStG i.d.F. des JStG 2007 angeordnet e Rückwir-

kung verstoße allerdings gegen die Verfassung. 

 

Im Übrigen sei zum Zeitpunkt des Erlasses des angef ochtenen 

Verwaltungsakts Festsetzungsverjährung eingetreten.  Eine An-

laufhemmung wegen Ausbleibens der Anzeige gemäß § 4 4 Abs. 1 

Satz 8 EStG scheide aus, da aufgrund der Beendigung  des BgA 

durch die Einbringung kein Anzeigepflichtiger besta nden habe. 

Eine Ablaufhemmung gemäß § 171 Abs. 4 AO komme nich t in Be-

tracht, da sich die Prüfungsanordnung gegen den BgA  als 

Schuldner der Kapitalerträge und nicht gegen die Kl ägerin als 

Gläubigerin der Kapitalerträge gerichtet habe. Schl ießlich sei 

der Gewinn für das Rumpfwirtschaftsjahr vom 1. bis 6. Januar 

2002, der nach dem Urteil des FG der Kapitalertrags teuer un-

terliege und zur teilweisen Abweisung der Klage gef ührt habe, 

nicht Gegenstand des angefochtenen Bescheids. 

 

Die Klägerin beantragt, die Vorentscheidung sowie d en Bescheid 

über die Festsetzung von Kapitalertragsteuer vom 10 . Dezember 

2008 in Gestalt der Einspruchsentscheidung vom 18. August 2009 

aufzuheben, soweit die Klage abgewiesen und weiterh in Kapital-

ertragsteuer auf einen Betrag in Höhe von 13.857.05 3 € festge-

setzt worden ist. 

 

Das FA beantragt, die Revision der Klägerin als unb egründet 

zurückzuweisen. Darüber hinaus beantragt das FA im Rahmen der 

von ihm selbst eingelegten Revision, die Vorentsche idung auf-
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zuheben, soweit das FG der Klage stattgegeben hat, und die 

Klage insgesamt abzuweisen. 

 

Die Rechtsgrundlage für die Festsetzung der Kapital ertrag-

steuer ergebe sich aus § 44 Abs. 6 Satz 4 i.V.m. Ab s. 1 

Sätze 7 bis 9 EStG. Der angefochtene Bescheid sei i nnerhalb 

der vierjährigen Festsetzungsfrist ergangen, da die se mangels 

einer Anzeige gemäß § 44 Abs. 6 i.V.m. Abs. 1 Satz 8 EStG erst 

mit Ablauf des dritten Kalenderjahres nach dem Jahr  der Ent-

stehung der Steuer, d.h. am 31. Dezember 2005, bego nnen habe 

(§ 170 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 AO). Dass die Pflicht zu r Steueran-

meldung im Streitfall nicht den Steuerschuldner, so ndern den 

BgA als Schuldner der Kapitalerträge treffe, sei au f Grundlage 

des Urteils des Bundesfinanzhofs (BFH) vom 29. Janu ar 2003 

I R 10/02 (BFHE 202, 1, BStBl II 2003, 687) unerheb lich. Dar-

über hinaus greife im Streitfall die Ablaufhemmung des § 171 

Abs. 4 AO, da sich die Prüfungsanordnung an die Klä gerin als 

Inhaltsadressatin richte und trotz der Gläubiger-Sc huldner-

Fiktion des § 44 Abs. 6 Satz 1 EStG eine Personenid entität 

zwischen BgA und Trägerkörperschaft bestehe. 

 

Im Rahmen seiner eigenen Revision macht das FA gelt end, die 

Einbringung des BgA führe auch hinsichtlich des Gew inns 2001 

zu kapitalertragsteuerpflichtigen Einkünften gemäß § 20 Abs. 1 

Nr. 10 Buchst. b EStG i.d.F. des StSenkG. Das FG ha be die 

ständige Rechtsprechung des BFH missachtet, wonach der BgA im 

Verhältnis zu seiner Trägerkörperschaft als fiktive  Kapitalge-

sellschaft zu behandeln sei. Da Einbringender nur d ie Träger-

körperschaft als künftige Inhaberin der an der aufn ehmenden 

Kapitalgesellschaft gewährten Gesellschafterrechte sein könne, 

müsse zunächst das gesamte Betriebsvermögen des BgA  dem Ho-

heitsvermögen zufließen (fiktive Totalausschüttung) . Dies habe 

eine Auflösung der Rücklagen für Zwecke außerhalb d es BgA i.S. 
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des § 20 Abs. 1 Nr. 10 Buchst. b Satz 2 EStG zur Fo lge. Dar-

über hinaus führe die Einbringung des BgA auch ohne  Annahme 

einer Totalausschüttung zur Kapitalertragsteuerpfli cht, da sie 

die Auflösung des BgA zur Folge habe und dessen Rüc klagen so-

mit nicht mehr für Zwecke des BgA verwendet werden könnten. 

 

Die Klägerin beantragt, die Revision des FA als unb egründet 

zurückzuweisen. 

 

II. 

Die Revisionen des FA und der Klägerin sind im Erge bnis unbe-

gründet. 

 

A. Revision des FA 

 

Die Revision des FA gegen die teilweise Stattgabe d er Klage 

durch das FG ist im Ergebnis unbegründet und daher zurückzu-

weisen (§ 126 Abs. 2, Abs. 4 der Finanzgerichtsordn ung 

--FGO--). 

 

Das FG hat zu Recht entschieden, dass der angefocht ene Nach-

forderungsbescheid rechtswidrig ist, soweit darin K apitaler-

tragsteuer für einen anderen Sachverhalt als den la ufenden Ge-

winn des Rumpfwirtschaftsjahres 2002 in Höhe von 13 .857.053 € 

festgesetzt wurde. Das FA durfte weder wegen des la ufenden Ge-

winns des BgA für 2001 gemäß § 20 Abs. 1 Nr. 10 Buc hst. b 

Satz 1 EStG noch wegen einer Auflösung der im Jahr 2001 gebil-

deten Rücklage zum Ablauf des Rumpfwirtschaftsjahre s 2002 ge-

mäß § 20 Abs. 1 Nr. 10 Buchst. b Satz 2 EStG Kapita lertrag-

steuer erheben. 

 

1. Gemäß § 20 Abs. 1 Nr. 10 Buchst. b Satz 1 EStG g ehört zu 

den Einkünften aus Kapitalvermögen u.a. der nicht d en Rück-
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lagen zugeführte Gewinn eines Betriebs gewerblicher  Art i.S. 

des § 4 KStG ohne eigene Rechtspersönlichkeit. Weit ere Vo-

raussetzungen sind, dass der Betrieb gewerblicher A rt nicht 

von der Körperschaftsteuer befreit ist und seinen G ewinn durch 

Betriebsvermögensvergleich ermittelt oder mehr als 260.000 € 

Umsatz im Kalenderjahr oder mehr als 25.000 € Gewin n im Wirt-

schaftsjahr hat. Gemäß § 20 Abs. 1 Nr. 10 Buchst. b  Satz 2 

EStG führt die spätere Auflösung der Rücklagen zu Z wecken au-

ßerhalb des Betriebs gewerblicher Art ebenfalls zu einem Ge-

winn i.S. des Satzes 1 (s.a. die zur amtlichen Verö ffentli-

chung vorgesehenen Entscheidungen des Senats vom he utigen Tag 

in den Verfahren VIII R 42/15 und VIII R 15/16). 

 

Die zeitliche Anwendungsregelung des § 52 Abs. 37a Satz 2 EStG 

sieht vor, dass § 20 Abs. 1 Nr. 10 Buchst. b EStG f ür Gewinne 

gilt, die nach Ablauf des ersten Wirtschaftsjahres des Be-

triebs gewerblicher Art erzielt werden, für welches  das Kör-

perschaftsteuergesetz i.d.F. des StSenkG erstmals a nzuwenden 

ist. 

 

2. Der für das Jahr 2001 erzielte Gewinn ist im str eitigen An-

meldungszeitraum 2002 nicht nach dem Grundtatbestan d des § 20 

Abs. 1 Nr. 10 Buchst. b Satz 1 EStG der Kapitalertr agsteuer zu 

unterwerfen. 

 

Zwar wäre eine etwaige Kapitalertragsteuer für den im Jahr 

2001 erzielten Gewinn grundsätzlich im Anmeldungsze itraum 2002 

anzumelden und festzusetzen gewesen, da sie --auch wenn der 

Gewinn eines Regiebetriebs der Trägerkörperschaft b ereits 

zeitgleich (phasenkongruent) mit seiner Entstehung zufließt 

(vgl. BFH-Urteil vom 11. September 2013 I R 77/11, BFHE 242, 

481, BStBl II 2015, 161, Rz 20, m.w.N.)-- gemäß § 4 4 Abs. 6 

Satz 2 EStG erst im Zeitpunkt der Bilanzerstellung bzw. spä-
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testens acht Monate nach Ablauf des Wirtschaftsjahr es ent-

steht, d.h. im Streitfall für den Gewinn des Jahres  2001 im 

Jahr 2002. 

 

Nach Auffassung des I. Senats des BFH (Urteil vom 1 1. Juli 

2007 I R 105/05, BFHE 218, 327, BStBl II 2007, 841) , der sich 

der erkennende Senat anschließt, folgt aber aus § 5 2 Abs. 37a 

Satz 2 EStG, dass der laufende Gewinn des Jahres 20 01 eines 

Regiebetriebs wegen des phasenkongruenten Zuflusses  bei der 

Trägerkörperschaft noch nicht von § 20 Abs. 1 Nr. 1 0 Buchst. b 

Satz 1 EStG erfasst wird. Denn nach § 52 Abs. 37a S atz 2 EStG 

werden nur Zuflüsse nach Ablauf des ersten Wirtscha ftsjahres 

des Betriebs gewerblicher Art erfasst, für welches das Körper-

schaftsteuergesetz i.d.F. des StSenkG erstmals anzu wenden ist. 

Der körperschaftsteuerliche Systemwechsel des StSen kG ist aber 

erst zum 1. Januar 2001 eingetreten. Wenn --wie im Streit-

fall-- das Wirtschaftsjahr dem Kalenderjahr entspri cht und im 

Jahr 2001 kein Rumpfwirtschaftsjahr gebildet worden  ist, wer-

den damit nur Zuflüsse nach Ablauf des Jahres 2001 von § 20 

Abs. 1 Nr. 10 Buchst. b EStG erfasst, d.h. bei eine m Regie-

betrieb nur die laufenden Gewinne ab dem Jahr 2002 (zur 

abweichenden Rechtslage bei Eigenbetrieben vgl. BFH -Urteil vom 

16. November 2011 I R 108/09, BFHE 236, 48, BStBl I I 2013, 

328, Rz 22 f.). 

 

3. Darüber hinaus scheiden auch steuerpflichtige Ei nkünfte ge-

mäß § 20 Abs. 1 Nr. 10 Buchst. b Satz 2 EStG aus de r Auflösung 

von Rücklagen zu Zwecken außerhalb des Betriebs gew erblicher 

Art aus. Gewinne des Jahres 2001, die wegen § 52 Ab s. 37a 

Satz 2 EStG nicht gemäß § 20 Abs. 1 Nr. 10 Buchst. b Satz 1 

EStG steuerpflichtig gewesen wären, können auch im Fall einer 

etwaigen Einstellung in die Rücklagen und deren spä terer Auf-

lösung (hier: im Zuge der Einbringung) nicht steuer pflichtig 
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sein. 

 

Insofern handelt es sich jedenfalls nicht um Rückla gen i.S. 

des § 20 Abs. 1 Nr. 10 Buchst. b Satz 2 EStG. Denn aus dem 

Wortlaut und der Systematik des Gesetzes folgt, das s sich der 

Begriff der Rücklagen in Satz 2 nur auf Rücklagen i .S. des 

Satzes 1 bezieht. Diese konnten mangels Geltung des  § 20 

Abs. 1 Nr. 10 Buchst. b EStG im Jahr 2001 gemäß § 5 2 Abs. 37a 

Satz 2 EStG noch nicht für Gewinne des Jahres 2001 gebildet 

werden. Damit liegen keine Rücklagen i.S. des § 20 Abs. 1 

Nr. 10 Buchst. b Satz 2 EStG vor, die im streitigen  Anmel-

dungszeitraum 2002 als Folge der Einbringung in die  F-GmbH 

hätten aufgelöst werden können. Dass als Folge dies er Ausle-

gung die Gewinne des Jahres 2001 eines Regiebetrieb s auch im 

Fall einer zunächst gebildeten Rücklage dauerhaft n icht der 

grundsätzlich für Betriebe gewerblicher Art vorgese henen zwei-

ten Besteuerungsebene zugeführt werden, muss aufgru nd des 

Wortlauts der gesetzlichen Regelungen hingenommen w erden. 

 

4. Ob die Einbringung des BgA in die F-GmbH den Bes teue-

rungstatbestand der Auflösung der Rücklagen gemäß §  20 Abs. 1 

Nr. 10 Buchst. b Satz 2 EStG auslösen konnte und ob  dabei die 

Gesetzesfassung des StSenkG oder die ergänzte Fassu ng des JStG 

2007 maßgeblich gewesen wäre, braucht im Streitfall  nicht ent-

schieden zu werden. Darüber hinaus kommt es nicht d arauf an, 

ob bzw. unter welchen Voraussetzungen ein als Regie betrieb ge-

führter Betrieb gewerblicher Art überhaupt Rücklage n i.S. des 

§ 20 Abs. 1 Nr. 10 Buchst. b Satz 1 EStG bilden kan n (vgl. 

hierzu die Senatsurteile VIII R 42/15 und VIII R 15 /16 vom 

heutigen Tag, zur amtlichen Veröffentlichung bestim mt). 

 

B. Revision der Klägerin 
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Die Revision der Klägerin, die sich ausschließlich auf die Ka-

pitalertragsteuer bezieht, ist unbegründet und dahe r zurückzu-

weisen (§ 126 Abs. 2 FGO). Die Entscheidung des FG,  der Nach-

forderungsbescheid vom 10. Dezember 2008 über Kapit alertrag-

steuer in Gestalt der Einspruchsentscheidung vom 18 . August 

2009 sei rechtmäßig, soweit die Bemessungsgrundlage  den Gewinn 

des BgA für das Jahr 2002 betrifft, ist revisionsre chtlich 

nicht zu beanstanden. Das FA durfte die Klägerin in soweit ge-

mäß § 164 Abs. 2 AO i.V.m. § 167 Abs. 1 Satz 1 Alte rnative 1 

AO und §§ 20 Abs. 1 Nr. 10 Buchst. b Satz 1, 43 Abs . 1 Satz 1 

Nr. 7c, 44 Abs. 1 Sätze 3 bis 5 EStG für eine Entri chtungs-

schuld in Anspruch nehmen. 

 

1. Das FA hat sich zu Recht auf die Änderungsnorm d es § 164 

Abs. 2 AO gestützt, da für den streitigen Anmeldung szeitraum 

2002 eine Anmeldung i.S. des § 45a EStG eingereicht  worden 

war, die gemäß § 168 Satz 1 AO einer Steuerfestsetz ung unter 

dem Vorbehalt der Nachprüfung gleich stand und sich  auch auf 

den laufenden Gewinn für das Jahr 2002 bezog. 

 

a) Auch wenn das FG hierzu keine ausdrücklichen Aus führungen 

gemacht hat, ergibt sich die Kapitalertragsteueranm eldung für 

das Streitjahr 2002 aus den bindenden Feststellunge n des FG 

(§ 118 Abs. 2 FGO). Denn durch den Verweis auf § 16 4 Abs. 2 AO 

im streitigen Nachforderungsbescheid vom 10. Dezemb er 2008 ist 

auch der Ursprungsbescheid in Gestalt der Steueranm eldung 2002 

vom 30. Oktober 2002 von den Feststellungen des FG erfasst. 

Darüber hinaus verweist das FG gemäß § 105 Abs. 3 F GO auf den 

Schriftsatz der Klägerin vom 16. Dezember 2009, dem  als An-

lage 11 die Antwort des FA auf die Anmeldung vom 30 . Oktober 

2002 beigefügt war. 

 

b) Dass in der Anmeldung für das Jahr 2002 lediglic h der Ge-
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winn des Jahres 2001 ausdrücklich genannt und für d iesen eine 

Kapitalertragsteuer in Höhe von 0 € erklärt wurde, ändert 

trotz der sachverhalts- und nicht zeitraumbezogenen  Festset-

zung der Kapitalertragsteuer (vgl. hierzu Senatsurt eil vom 

21. September 2017 VIII R 59/14, BFHE 259, 411, BSt Bl II 2018, 

163; BFH-Urteil in BFHE 236, 48, BStBl II 2013, 328 ) nichts an 

der Änderbarkeit der Kapitalertragsteueranmeldung f ür 2002, um 

den laufenden Gewinn dieses Jahres der Kapitalertra gsteuer zu 

unterwerfen. Denn auf Grundlage der bindenden Fests tellungen 

des FG (§ 118 Abs. 2 FGO) einschließlich der gemäß § 105 

Abs. 3 FGO in Bezug genommenen Unterlagen waren der  einheit-

liche Sachverhaltskomplex der Einbringung zum Ablau f des 

Rumpfwirtschaftsjahres 2002 und der direkt vor der Einbringung 

erzielte laufende Gewinn des Jahres 2002 als nicht steuer-

pflichtige Vorgänge angemeldet worden. 

 

2. Der Bescheid vom 10. Dezember 2008 ist auch inha ltlich hin-

reichend bestimmt (§ 119 Abs. 1 AO). 

 

a) § 119 Abs. 1 AO setzt u.a. voraus, dass der Besc heid die 

festgesetzte Steuer nach Art und Betrag bezeichnet und angibt, 

wer die Steuer schuldet (§ 157 Abs. 1 Satz 2 AO). W elche kon-

kreten Anforderungen in dieser Hinsicht an den jewe iligen 

Steuerbescheid zu stellen sind, hängt nach ständige r Recht-

sprechung des BFH von den Umständen des Einzelfalls  ab 

(Senatsbeschluss vom 3. April 2007 VIII B 110/06, B FH/NV 2007, 

1273, m.w.N.). Die Angabe des Inhaltsadressaten ist  konstitu-

ierender Bestandteil jedes Verwaltungsakts, da unzw eifelhaft 

feststehen muss, gegenüber wem der Einzelfall gereg elt werden 

soll. Ist der Inhaltsadressat im Verwaltungsakt nic ht hinrei-

chend bestimmt angegeben, ist der Verwaltungsakt ni chtig, ohne 

dass der Mangel in der Einspruchsentscheidung gehei lt werden 

könnte (BFH-Urteil vom 30. September 2015 II R 31/1 3, BFHE 
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250, 505, BStBl II 2016, 637, m.w.N.). 

 

Welchen Regelungsgehalt ein Verwaltungsakt hat, ist  über den 

bloßen Wortlaut hinaus im Wege der Auslegung zu erm itteln. 

Maßgebend für die Auslegung eines Verwaltungsakts i st der ob-

jektive Erklärungsinhalt der Regelung, wie ihn der Empfänger 

nach den ihm bekannten Umständen unter Berücksichti gung von 

Treu und Glauben verstehen konnte. Soweit die tatsä chlichen 

Feststellungen des FG hierzu ausreichen, darf das R evisionsge-

richt den Inhalt des Verwaltungsakts in eigener Zus tändigkeit 

auslegen (Senatsurteil vom 27. Oktober 2015 VIII R 59/13, 

BFH/NV 2016, 726, m.w.N.). 

 

b) Unter Berücksichtigung dieser Grundsätze ist es zunächst 

unschädlich, dass der Bescheid auf eine Änderung ge mäß § 164 

Abs. 2 AO Bezug nimmt, ohne den geänderten Bescheid  ausdrück-

lich zu bezeichnen (vgl. auch BFH-Urteil vom 24. Ap ril 2013 

II R 53/10, BFHE 241, 63, BStBl II 2013, 755). Denn  im Wege 

der Auslegung war trotz sachverhaltsbezogener Anmel dung und 

Festsetzung der Kapitalertragsteuer für die Klägeri n erkenn-

bar, dass die für den Anmeldungszeitraum 2002 einge reichte An-

meldung vom 30. Oktober 2002, die gemäß § 168 Satz 1 AO einer 

Steuerfestsetzung unter dem Vorbehalt der Nachprüfu ng gleich 

stand, geändert werden sollte. Dies folgt aus der B ezugnahme 

auf den Prüfungsbericht vom 25. Januar 2007 im Besc heid, in 

dem die Kapitalertragsteuerpflicht für den Gewinn 2 002 alter-

nativ auf die Auflösung einer zuvor aus diesem Gewi nn gebilde-

ten Rücklage in Folge der Einbringung des BgA in di e F-GmbH 

bzw. auf den Grundtatbestand der Besteuerung des vo m BgA un-

mittelbar vor der Einbringung im Rumpfwirtschaftsja hr 2002 er-

zielten Gewinns gestützt wird. Dieser einheitliche Sachver-

haltskomplex war --wie bereits ausgeführt-- Gegenst and der An-

meldung vom 30. Oktober 2002. 
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Darüber hinaus ist es nicht zu beanstanden, dass de r an die 

Klägerin gerichtete Nachforderungsbescheid ohne aus drückliche 

Bezugnahme auf den BgA ergangen ist. Denn Steuersub jekt und 

damit Inhaltsadressatin des Nachforderungsbescheids  ist aus-

schließlich die Klägerin und nicht der BgA, da dem BgA eine 

rechtliche Organisationsform fehlt, die nach den Re gelungen 

der Abgabenordung handlungsfähig ist (zur Körpersch aftsteuer 

des Betriebs gewerblicher Art grundlegend BFH-Urtei l vom 

13. März 1974 I R 7/71, BFHE 112, 61, BStBl II 1974 , 391; zum 

Streitstand Bott in Ernst & Young, KStG, § 4 Rz 19 ff., und 

Meier/Semelka in Herrmann/Heuer/Raupach, § 4 KStG R z 6, je-

weils m.w.N.). Dies gilt nicht nur für eine Inanspr uchnahme 

der Klägerin als Gläubigerin der Kapitalerträge und  Schuldne-

rin der Kapitalertragsteuer (§ 44 Abs. 6 Sätze 1 un d 4 i.V.m. 

§ 44 Abs. 1 Satz 1 EStG), sondern auch, soweit der BgA gemäß 

§ 44 Abs. 6 Satz 1 EStG als Schuldner der Kapitaler träge gilt 

und damit gemäß § 44 Abs. 6 Satz 4 i.V.m. § 44 Abs.  1 Sätze 3 

bis 5 EStG die Kapitalertragsteuer zu entrichten ha t. Auch in-

soweit ist allein die Klägerin das Steuersubjekt un d damit 

letztlich Schuldnerin der für den BgA geregelten En trichtungs-

schuld. Die Beendigung des BgA durch Einbringung in  die F-GmbH 

im Wege der Einzelrechtsnachfolge ändert daran nich ts (vgl. 

BFH-Urteil vom 14. Oktober 1992 I R 17/92, BFHE 169 , 343, 

BStBl II 1993, 352). 

 

Der Ausspruch im Nachforderungsbescheid, die Kläger in schulde 

die Kapitalertragsteuer "gleichermaßen" als Gläubig erin und 

als Schuldnerin der Kapitalerträge, stellt ebenfall s keine 

Verletzung der inhaltlichen Bestimmtheit i.S. des §  119 Abs. 1 

AO dar. Zwar gelten für die Inanspruchnahme des Glä ubigers der 

Kapitalerträge als Schuldner der Kapitalertragsteue r andere 

Rechtsgrundlagen als für den Schuldner der Kapitale rträge, der 
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die Steuer für Rechnung des Steuerschuldners zu ent richten hat 

(§ 43 Satz 2 AO). Trotzdem führt die Rechtsprechung  des BFH, 

nach der einem Bescheid eindeutig zu entnehmen sein  muss, ob 

der Steuerpflichtige als Schuldner oder als Haftend er in An-

spruch genommen werden soll (Urteil vom 11. Oktober  1989 

I R 139/85, BFH/NV 1991, 497), im Streitfall nicht zur inhalt-

lichen Unbestimmtheit des Bescheids. Da die Klägeri n in jedem 

Fall alleiniges Steuersubjekt und damit auch allein ige In-

haltsadressatin des Nachforderungsbescheids bleibt,  handelt es 

sich letztlich nicht um eine Frage der inhaltlichen  Bestimmt-

heit, sondern lediglich um eine Frage der Begründun g des Be-

scheids. 

 

Schließlich durfte das FA durch Bezugnahme auf den Prüfungsbe-

richt vom 25. Januar 2007 offen lassen, ob der Gewi nn des Jah-

res 2002 unter dem Gesichtspunkt der Auflösung eine r mit die-

sem Gewinn gebildeten Rücklage in Folge der Einbrin gung (§ 20 

Abs. 1 Nr. 10 Buchst. b Satz 2 EStG) oder direkt un ter dem 

Grundtatbestand des § 20 Abs. 1 Nr. 10 Buchst. b Sa tz 1 EStG 

zu erfassen war. Zwar hat der BFH im Rahmen der Gru nderwerb-

steuer entschieden, dass zur inhaltlichen Bestimmth eit i.S. 

des § 119 Abs. 1 AO für den Betroffenen erkennbar s ein muss, 

welcher Sachverhalt besteuert wird (Urteil vom 22. August 2007 

II R 44/05, BFHE 218, 494, BStBl II 2009, 754, m.w. N.). Diese 

Voraussetzung, die jedenfalls wegen der sachverhalt s- und 

nicht zeitraumbezogenen Festsetzung auch für die Ka pitaler-

tragsteuer gilt, ist im Streitfall aber erfüllt. De nn der Be-

steuerung liegt der einheitliche Sachverhaltskomple x zum Ab-

lauf des Rumpfwirtschaftsjahres 2002 zugrunde, der den für 

beide Besteuerungstatbestände maßgeblichen Sachverh alt um-

fasst. 

 

3. Das FG hat zutreffend entschieden, dass der von der Be-
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triebsprüfung korrigierte Gewinn des Rumpfwirtschaf tsjahres 

2002 in Höhe 13.857.053 € im Anmeldungszeitraum 200 2 zu kapi-

talertragsteuerpflichtigen Einkünften aus Kapitalve rmögen ge-

führt hat (§ 20 Abs. 1 Nr. 10 Buchst. b Satz 1 EStG  i.V.m. 

§§ 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 7c, 43a Abs. 1 Nr. 6 EStG) und das FA 

die Klägerin für die entstandene Kapitalertragsteue r in An-

spruch nehmen durfte. 

 

a) Rechtsgrundlage für die Inanspruchnahme war jede nfalls die 

Entrichtungsschuld des BgA (§ 44 Abs. 6 Sätze 1 und  4 i.V.m. 

Abs. 1 Sätze 3 bis 5 EStG), die nicht der BgA selbs t, sondern 

die Klägerin als alleiniges Steuersubjekt schuldete  und die 

das FA wegen der fehlerhaften Null-Anmeldung für de n Anmel-

dungszeitraum 2002 durch einen diese Anmeldung ände rnden Nach-

forderungsbescheid festsetzen durfte (§ 164 Abs. 2 i.V.m. 

§ 167 Abs. 1 Satz 1 Alternative 1 AO). Ob die Kläge rin darüber 

hinaus auch als Gläubigerin der Kapitalerträge und daraus fol-

gend als Schuldnerin der Kapitalertragsteuer in Ans pruch ge-

nommen werden durfte, kann dahingestellt bleiben. D a die Klä-

gerin in beiden Varianten letztlich das alleinige S teuersub-

jekt für denselben Betrag an Kapitalertragsteuer is t, handelt 

es sich lediglich um verschiedene Begründungen des einheitli-

chen Nachforderungsbescheids und nicht um mehrere V erwaltungs-

akte in einem Sammelbescheid. 

 

b) Die Inanspruchnahme der Klägerin steht nicht unt er den zu-

sätzlichen Voraussetzungen des § 44 Abs. 5 Satz 1 E StG, die 

grundsätzlich bei der Inanspruchnahme des Entrichtu ngsschuld-

ners der Kapitalertragsteuer durch einen Nachforder ungsbe-

scheid zur Anwendung kommen (zu diesen Voraussetzun gen vgl. 

Senatsurteil in BFHE 259, 411, BStBl II 2018, 163, m.w.N.). 

 

Zum einen verweist § 44 Abs. 6 Satz 4 EStG bei Betr ieben ge-
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werblicher Art ohne eigene Rechtspersönlichkeit nic ht auf die 

Haftungsnorm des § 44 Abs. 5 Satz 1 EStG, so dass b ereits das 

für die Inanspruchnahme des Entrichtungsschuldners üblicher-

weise bestehende Wahlrecht zwischen Nachforderungs-  und Haf-

tungsbescheid fehlt. Zum anderen führt die auf §§ 2 0 Abs. 1 

Nr. 10 Buchst. b, 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 7c EStG beru hende Ent-

richtungsschuld nicht zur Entrichtung der Kapitaler tragsteuer-

schuld eines Dritten, sondern die Klägerin ist --wi e bereits 

ausgeführt-- trotz der Fiktion des § 44 Abs. 6 Satz  1 EStG so-

wohl hinsichtlich der Kapitalertragsteuerschuld als  auch hin-

sichtlich der Entrichtungsschuld das alleinige Steu ersubjekt 

und damit auch die alleinige Schuldnerin. Damit ist  kein Raum 

für einschränkende Voraussetzungen, die aus dem Ged anken einer 

materiellen Haftungsschuld abgeleitet werden. 

 

c) Das FG hat die Voraussetzungen des Grundtatbesta nds des 

§ 20 Abs. 1 Nr. 10 Buchst. b Satz 1 EStG in revisio nsrechtlich 

nicht zu beanstandender Weise bejaht. Insbesondere hat es für 

den Senat bindend festgestellt (§ 118 Abs. 2 FGO), dass der 

BgA nicht von der Körperschaftsteuer befreit ist, f reiwillig 

einen Betriebsvermögensvergleich vorgenommen hat un d der Ge-

winn des Rumpfwirtschaftsjahres 2002 tatsächlich ni cht einer 

Rücklage zugeführt worden ist. 

 

Hinsichtlich der Höhe des kapitalertragsteuerpflich tigen Ge-

winns stellt das FG zutreffend auf den handelsrecht lichen Ge-

winn gemäß § 275 HGB ab (vgl. BFH-Urteil in BFHE 24 2, 481, 

BStBl II 2015, 161, Rz 21, m.w.N.). Dies zeigt die Berücksich-

tigung der nur handelsrechtlich zulässigen Instandh altungs-

rücklage in Höhe von 1.300.000 €. Außerdem hat das FG zutref-

fend auf die durch die Betriebsprüfung korrigierte Höhe des 

Gewinns 2002 abgestellt, da fehlerhafte Bilanzansät ze bei Re-

giebetrieben im Jahr der Fehlbuchung und nicht erst  im Zeit-
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punkt der Anpassung der Handelsbilanz an die Steuer bilanz zu 

korrigieren sind (BFH-Urteil in BFHE 242, 481, BStB l II 2015, 

161, Rz 24; a.A. Schiffers, Deutsche Steuer-Zeitung  2015, 144, 

147). Im Streitfall muss dies im Übrigen schon desh alb gelten, 

weil nach Ablauf des Rumpfwirtschaftsjahres 2002 in  Folge der 

Einbringung in die F-GmbH kein Betrieb gewerblicher  Art mehr 

vorhanden war, bei dem die Korrekturen im Rahmen de r laufenden 

Buchführung hätten berücksichtigt werden können. 

 

d) Auf Grundlage der tatsächlichen Feststellungen d es FG 

(§ 118 Abs. 2 FGO) bestehen keine Anhaltspunkte daf ür, dass 

für den fiktiv an die Klägerin ausgeschütteten Gewi nn 2002 

ganz oder teilweise das steuerliche Einlagekonto al s verwendet 

gilt und damit die Ausnahmevoraussetzungen des § 20  Abs. 1 

Nr. 10 Buchst. b Satz 5 i.V.m. Nr. 1 Satz 3 EStG er füllt sind. 

Denn im Rahmen des gemäß § 27 Abs. 7 KStG sinngemäß  anzuwen-

denden § 27 Abs. 1 bis 6 KStG ist auch die Verwendu ngsfiktion 

des § 27 Abs. 1 Satz 3 KStG zu beachten. Danach kom mt es nur 

dann zu einer Minderung des steuerlichen Einlagekon tos, wenn 

die Leistungen den ausschüttbaren Gewinn i.S. des §  27 Abs. 1 

Satz 5 KStG übersteigen, den die Finanzverwaltung b ei Betrie-

ben gewerblicher Art als "Neurücklage" bezeichnet 

(Bürstinghaus in Hidien/Jürgens, Die Besteuerung de r öffentli-

chen Hand, § 5 Rz 896). 

 

e) Die Kapitalertragsteuer für den Gewinn 2002 ist im Anmel-

dungszeitraum 2002 entstanden. 

 

Gemäß § 44 Abs. 6 Satz 2 EStG entsteht die Kapitale rtragsteuer 

im Zeitpunkt der Bilanzerstellung, spätestens aber acht Monate 

nach Ablauf des Wirtschaftsjahres. Im Streitfall li egen beide 

Zeitpunkte im Anmeldungszeitraum 2002, da das für d en Gewinn 

2002 maßgebliche Rumpfwirtschaftsjahr 2002 wegen de r Einbrin-
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gung des BgA in die F-GmbH bereits am 6. Januar 200 2 endete. 

 

f) Schließlich war zum Zeitpunkt des Erlasses des s treitigen 

Änderungsbescheids der Vorbehalt der Nachprüfung no ch nicht 

wegen Ablaufs der Festsetzungsfrist entfallen (§ 16 4 Abs. 4 

AO). 

 

Die Festsetzungsfrist von vier Jahren (§ 169 Abs. 2  Satz 1 

Nr. 2 AO) begann hinsichtlich der Kapitalertragsteu er des lau-

fenden Gewinns des Rumpfwirtschaftsjahres 2002 mit Ablauf des 

Kalenderjahres, in dem eine diesen Sachverhalt erfa ssende 

Steueranmeldung eingereicht worden war (§ 170 Abs. 2 Satz 1 

Nr. 1 AO), d.h. bei Berücksichtigung der am 30. Okt ober 2002 

eingereichten Steueranmeldung für den Anmeldungszei traum 2002 

frühestens mit Ablauf des Kalenderjahres 2002. Dami t endete 

die Festsetzungsfrist frühestens mit Ablauf des Kal enderjahres 

2006. 

 

Da nach den bindenden Feststellungen des FG (§ 118 Abs. 2 FGO) 

in den Jahren 2005 und 2006 für den BgA eine Betrie bsprüfung 

durchgeführt worden ist, die sich auf die Kapitaler tragsteuer 

der Anmeldungszeiträume 2002 und 2003 erstreckte, i st eine Ab-

laufhemmung gemäß § 171 Abs. 4 AO eingetreten. Dies  gilt so-

wohl für die den Schuldner der Kapitalerträge treff ende Ent-

richtungsschuld als auch für die Kapitalertragsteue rschuld des 

Gläubigers der Kapitalerträge. Die vom BFH im Hinbl ick auf 

§ 171 Abs. 4 AO für den Steuerschuldner einerseits und den 

Entrichtungs- bzw. Haftungsschuldner andererseits v orgenommene 

Differenzierung (vgl. BFH-Urteil vom 13. Dezember 2 011 

II R 26/10, BFHE 236, 212, BStBl II 2013, 596, zur Versiche-

rungsteuer, m.w.N.) ist nicht auf den Streitfall üb ertragbar, 

da die Klägerin sowohl für die Entrichtungsschuld a ls auch für 

die Kapitalertragsteuerschuld das alleinige Steuers ubjekt ist. 
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C. Die Kostenentscheidung folgt aus § 135 Abs. 2 FG O. 52 


